
Was Spirago ſonſt nochei ſeiner Schrift zur Begründungfſeiner
Anſicht oder zum eweiſder Wahrheit der katholiſchenLeh und
der Notwendigkeit eines ſittenreinen, glaubensvollen Lehenswandels
anführt, krankt ielfach dem Fundament, auf dem ſeineBe
weiſe aufbaut. Sonderbare Erklärung und Anwendung von heiligen
Schriftſtellen und Vätertexten oder gar nführung von Privat⸗
offenbarungen von La Salette) ind nun einmal keine Grund
agen, mit denen ſich Glaubenswahrheiten eweiſen laſf

Gerade, was die Beweisführung aus den Lehren der Kirchen⸗
väter anlangt, werden wir zweiten eil die vollkommene Nich
tigkeit ihrer Beweiskraft für die Anſicht Spiragos nachweiſen.

(Schluß folgt

Ueue und alte Meßſtiftungen.
Von Pfarrer Wunderle OberAbtſteinach.

Daß Eeme Neuregelung der Meßſtiftungen hinſichtlich der Fun⸗dation ſtattfinde, iſt Em wohlbegründetes Beſtreben weiter inter⸗
eſſierter Kreiſe. Dieſe Angelegenheit läßt ſich nicht lediglich vom
theoretiſchen Standpunkt betrachten, die Erfahrung des täglichen
Lebens II vielmehr Em gewichtiges Wort mit Der Geldwert
nicht IM Sinne des Valutawertes genommen, ſondern Sinne
der Verwendungsmöglichkeit, iſt beſtändigem Sinken begriffen.
Die allgemeine Geldflüſſigkeit zwingt Banken und Sparkaſſen, den
insfuß für Uthaben ereits auf 3½ und gar 37% herabzuſetzen,
auf Scheckkonto gewähren ſie ielfach NIUT noch 27½½ und noch
weniger. Dieſen fallenden Ertragswerten der Kapitalien E Egen⸗
über die mmer teurer ſich geſtaltende Lebenshaltung und Beſchaf
fungsmöglichkeit lebenswichtiger Artikel, notwendiger Erneuerungenoder Neuanſchaffungen; eine Kirche Oll einmal die Koſten
für notwendige Neuvergoldung kirchlicher Gefäße aufbringen müſſen!
Dauernde Stiftungen, die womöglich Zeiten gemacht wurden,

denen das Fundationskapital bedeutend mehr Wert L
Vergleich zu heute, ſind Ene ſich Qufe der 60  ahre chwerergeſtaltende finanzielle Belaſtung de Kirchenfonds, der vielleichtinfolge der Entwertung des Stiftungsvermögens oder Verminderung
ſeines Ertrages mehr entrichten oll als die Fundation erträgt.
Nicht unberückſichtigt können leiben die durch die Aenderung der
Verhältniſſ

4⁰ bedingten veränderten Intereſſen CL Intereſſenten,

erſter Linie der betreffenden Kirche elbſt, dann aber auch der
kirchlichen Funktionäre. All die  8 rechtfertigt Neuregelung,
der viele Diözeſen i den letzten ahren ereits übergegangen ſind.
Für neuzuerrichtende Meßfundationen ind Geſichtspunkteins Auge faſſen, für vorhandene ergibt ſich die Notwendigkeitder Reduktion. Bei der Erörterung aben wir erſter Linierkirchen Auge



Was die Geſichtspunkte anlangt, die für Errichtung neuer
Meßſtiftungen maßgebend ſind, ſo muß die moderne Uffaſſung —— eeeeeeee,,t-ft--
ihren Einfluß ausüben. Die hat ſich von jeher in Dingen,
die das Dogma nicht tangieren, E der Zeit anzupaſſen verſtanden,
wenn auch m weiſer Zurückhaltung. Beachten wir eshalb olche

chtspunkte im folgenden:Geſi Von Wichtigkeit iſt die Zeit, für welche eine Meßfundation
gemacht ird oder angenommen werden darf Es iſt em neuzeit⸗
licher Gedanke, die Meßſtiftung nicht für „ewige Zeiten“ 0ͤ-Ma 2
was früher aſt ausnahmslos die ege war gibt Kirchen, die
ſo viele geſtiftete Meſſen aben, daß eimn Prieſter nicht genügt, ſie
alle 3u perſolvieren! Es Benefizien geben, wo eine derartige
Beſetzung CTI Tage de Jahres angängig, manchmal vielleicht
dem I  E  e des Benefiziums begründet iſt, wenn ‘eS ſich aber Um

Pfarrkirchen handelt, iſt eine derartige Fülle ungeſund, auch
mehr wie em Prieſter zur Verfügung iſt Die Zahl der Stiftungen
iſt im Laufe der Zeit einer Höhe angewachſen, die m keinem
rechten Verhältnis mehr der Zahl der m der betreffenden
1 möglicherweiſe perſolvierenden Es müſſen doch auchgenügend Tage frei bleiben für beſtellte Ur riſch
Verſtorbene, für perſönliche Anliegen der Gläubigen Auch
das liturgiſche Moment oll nicht überſehen ſein, wiewohl nicht jede

notwendigerweiſe eine missa de requiem ſein muß; viel⸗
fach aber ſind die Stiftungen Meſſen oder Aemter de requiem, ˙
daß m manchen Kirchen Ur ſelten werktags Aemter de die vor⸗
kommen. Nicht uUr für den zelebrierenden Prieſter, auch für das
am heiligen er teilnehmende olk iſt dies kein Vorteil Es wäre
I wünſchen, wenn weniger Seelenämter, aber häufiger Aemter
vom Tage gehalten würden! Das liturgiſche Beten, das Beten
m den Texten der Kirche in Verbindung und mit Teilnahme an
der gefeierten Liturgie gewinnt gewaltig ert, wenn die allzu
häufigen missae de requiem mit den gleichen Gebetstexten ein⸗
geſchränkt werden Da zudem der Geldwert heute früher
ganz gewaltig geſunken iſt enke, daß * B eine Zeit
gab, wo mit Gulden eine missa antata de Requiem geſtiftet
werden konnte —— ſo iſt 22 unmöglich, daß der betreffende Kirchen⸗
fonds die Gebühren, die entſprechend den heutigen Verhältniſſen
von den kirchlichen Stellen offiziell ſtipuliert ſind, aus den unda⸗
tionskapitalien chöpft Die Regulierung ſolcher Unſtimmigkeiten
geſchie durch Reduktion, durch eine Verminderung der ppli⸗
kationen, die ſeitens der zuſtändigen Autorität verfügt ird (ſiehe II.)

Beide Schwierigkeiten, die Häufung der Meßſtiftungen der
elhen Kirche und die Notwendigkeit, nfolge de eute z3u geringen

Stiftungskapitals früherer Stiftungen Reduktionen vorzunehmen,
werden für die Zukun vermieden, Stiftungen 809—
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mehr für immer, ſondern nur auf einen beſtimmten Zeitraum
von Jahren acht nach Ablauf dieſer bei der Stiftung beſtimmten
oder durch die kirchliche Autorität normierten Zeit erliſcht die Apf
plikationspflicht. Es Unterliegt an ſich der freien En  eidung des
Ifters, auf wie ange EL die von ih errichtende Stiftung 9E
halten en will, EL nur die von der 4 feſtgeſetzten Er
forderniſſe erfüllt und ſeine Stiftung angenommen wird Es iſt
eshalb eine Willenserklärung des Fundators notwendig (lex
fundationis), die ſchriftlich Im Pfarrarchiv niederzulegen iſt, damit
aus dieſer ſich die Exiſtenz der Stiftung und ihre Perſolotionsdauer
ergibt. Viele Kirchen können als Beſitztitel des Fundationsvermögens
aus CL Zeit Ur den unvordenklichen, unbeſtrittenen Eſt an
führen; gewif  5. dies Em uriſti einwandfreier Beſitztitel iſt, ſo
empfehlenswert müßte S Eein, das Beſtehen einer Stiftung oder
die Errichtung durch eine Urkunde („Stiftungsurkunde“, 77  4  ng
errichtung“) nachweiſen önnen. Die kirchliche Genehmigung zur
Annahme einer Stiftung kann wohl die Exiſtenz einer Stiftung
dartun, als Stiftungsurkunde Im eigentlichen Sinn kann ſie aber
nicht angeſehen werden, da ſie die Willenserklärung des Stifters
gewöhnlich nicht enthält. Es gibt Ordinarien, die für Errichtung
einer Meßſtiftung die Ausfertigung einer Urkunde verlangen.“
Wie ange ſoll nun eine EUEe Meßſtiftung 3 halten En Hierübe
Beſtimmungen treffen, iſt Sache der kirchlichen Geſetzgebung
Wir kennen eine Diözeſe, die zuläßt Stiftungen auf Jahre,
100 *  V.  ahre und „ewige Zeiten bbet 100 Jahre als ege gelten;
andere Diözeſen unterſcheiden nur Stiftungen auf 60  .  ahre oder
auf „Ewige Zeiten“. praktiſchen Erwägungen ergibt ich, daß
Stiftungen auf „ewige Zeiten“ vermeiden ſind, damit die oben
genannten Schwierigkeiten nicht eintreten.

YVean braucht NUuTL einmal die hiſtoriſch Entwicklung der Stif
tungskapitalien 3 verfolgen, 3u erkennen, wie im Laufe de
Zeit eſe Kapitalien eine ſtändige Steigerung erfahren haben
EeS gab eine Zeit, wo eine missa Cantata uit fundiert werden
konnte, ſpäter ES 60 fl., 75 fl., ſl., 150 M., 200 2  V 300 M.
Wenn heute beiſpielsweiſe für eine immerwährende Stiftung (Miss
Cantata 400 Mark feſtgeſetzt würden, ſo iſt damit keine Garanti
egeben, daß in ſpäteren Zeiten nicht doch vielleicht eine weiterErhöhung ſtattfinden werde m ſpätere, Aus gering dotierte
Stiftungen ich ergebende Schwierigkeiten nicht eintreten aſſen
ſollte davon abſehen, Stiftungen „fur immer“ errichten;
damit waäre nicht nuLr die leidige rage der btatton gelöſt, ſondern
auch die allzu reichliche Anhäufung der Meßſtiftungen, eſonders ö
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ultusminiſter“ der Revolution von 1918, 0Hof
mann, 90  E bekanntlich den Ausſpruch getan, der — das Ver⸗
mögen elaſſen werden, was e als rechtmäßig erworben nachweiſen önne.Das E man reilich jedes Recht auf den Kopf ſtellen
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großEn Pfarreien, un gemacht. Soll aber doch aus
ſten Gründen eine iftung auf ewige Zeiten gemacht werden,
muß ſie ſo reichlich otiert ſein, daß ſie al n Entwicklungen auf

nanziellem Gehiet ſtandhalten kann. J  Man 6 bei Bemeſſung
*  apitalhöhe einer immerwährenden Stiftung von der Kapital⸗

eſtaltung m der Vergangenheit ſich leiten laſſen die zeigt, daß
man eute ſchon ber den doppelten Kapitalbetrag früherer Zeiten
hinausgegangen iſt m Aufſchlag von 259⁰ Kapital für eine
ti na ＋ auf immer“ dem Stiftungskapital einer Fundation
uf eine beſtimmte Zeit kann wohl im Augenblick berechtigt ſein,

die Schwierigkeiten m der Zukunft kann EL nicht beheben: EL iſt
zu gering. Die Erfahrung lehrt, daß die Kapitaolien einer mumer⸗
währenden iftung nicht unter dem doppelten 6  90 einer be⸗
friſteten bleiben dürfen. Die Regel aber bleiht Meßſtiftungen werden
gewöhnlich nun auf eine beſtimmte Zeit gemacht.

Welche Kapitalbeträge ſind anzuſetzen? Nüchterne Zahlen
beantworten dieſe Frage Die Höhe des Stiftungskapitales hängt
ab von der Summe, die als Zinſen benötigt werden Die kirch

chen Funktionäre (Zelebrant, Organiſt, esner, alkant, Sänger,
Meßdiener w.) empfangen von dem Ertrag des Kapitals, aus
dem Zinſenanfall, dos Honorar, das die kirchliche Behörde Nſetzt;
außerdem muß aber für die Kirche ſelbſt noch etwas übrig bleiben,

ſie nicht III Zur eckung threr Auslagen (Wachs, eßwein, Be⸗
chaffung von Altargerä UV w.) einen Zuſchuß enötigt, ſondern

von der Fundation auch noch einen, wenn auch leinen Vortei
ben ſoll Man geht IN der Errechnung des 11 deshalb aus

der Gebührenſumme der kirchlichen Funktionäre zuzüglich einem
Betrag, der der Kirche zugute kommen ſoll Dieſer Geſamtbetrag
muß garantiert ſein. Er iſt anzuſehen als eine Rente, die jährlich

llig iſt man un hei Errechnung des Fundationskapitales
den Zinsfuß nicht gering an, ˙ kann der Fall innerhalb der Per⸗
ſolutionszeit eintreten, daß, bei ſinkendem Zinsfuß, das Kapital die
Rente nicht ergibt! Entweder müßten mn dieſem E die Gebühren⸗

mpfänger mit weniger 41 dem offiziellen Honorar ſich abfinden,
Eer aber die Kirche müßte aus anderweitigen YN  1  itteln einen Zu⸗ —..ſchuß leiſten Beides iſt nicht angängig. Alſo bleiht die Notwendigkeit,

den insfuß ˙o niedrig anzuſetzen, daß Unter allen, nach menſchlichem
Ermeſſen möglicherweiſe eintretenden Umſtänden der Rentenbetrag
geſichert iſt Unſtattha iſt e3 natürlich, bei einer befriſteten Stiftung

nerhalb der Perſolutionsfriſt eine Reduktion eintreten 3 ſſen
Um eine 3u vermeiden, iſt ja die iftung auf eine begroßen

Hfanreien, wümhalih gemacht.
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die Schwierigkeiten in der Zukunft kann er nicht beheben: er iſt

zu gering. Die Erfahrung lehrt, daß die Kapitalien einer immer⸗
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gewöhnlich nur auf eine beſtimmte Zeit gemacht.

2. Welche Kapitalbeträge ſind anzuſetzen? Nüchterne Zahlen

beantworten dieſe Frage. Die Höhe des Stiftungskapitales hängt

ab von der Summe, die als Zinſen benötigt werden. Die kirch⸗

chen Funktionäre (Zelebrant, Organiſt, Mesner, Kalkant, Sänger,

Meßdiener u. ſ. w.) empfangen von dem Ertrag des Kapitals, aus

dem Zinſenanfall, das Honorar, das die kirchliche Behörde anſetzt;

außerdem muß aber für die Kirche ſelbſt noch etwas übrig bleiben,

a ſie nicht nur zur Deckung ihrer Auslagen (Wachs, Meßwein, Be⸗

ſchaffung von Altargerät u. ſ. w.) einen Zuſchuß benötigt, ſondern
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der Fundation auch noch einen, wenn auch kleinen Vorteil

aben ſoll. Man geht in der Errechnung des Kapitals deshalb aus

n der Gebührenſumme der kirchlichen Funktionäre zuzüglich einem

Betrag, der der Kirche zugute kommen ſoll. Dieſer Geſamtbetrag

muß garantiert ſein. Er iſt anzuſehen als eine Rente, die jährlich

llig iſt. Setzt man nun bei Errechnung des Fundationskapitales

den Zinsfuß nicht gering an, ſo kann der Fall innerhalb der Per⸗

ſolutionszeit eintreten, daß, bei ſinkendem Zinsfuß, das Kapital die

Rente nicht ergibt! Entweder müßten in dieſem Falle die Gebühren⸗

mpfänger mit weniger als dem offiziellen Honorar ſich abfinden,

—.—

der aber die Kirche müßte aus anderweitigen Mitteln einen Zu⸗
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ſchuß leiſten. Beides iſt nicht angängig. Alſo bleibt die Notwendigkeit,

den Zinsfuß ſo niedrig anzuſetzen, daß unter allen, nach menſchlichem

Ermeſſen möglicherweiſe eintretenden Umſtänden der Rentenbetrag

geſichert iſt. Unſtatthaft iſt es natürlich, bei einer befriſteten Stiftung

nerhalb der Perſolutionsfriſt eine Reduktion eintreten zu laſſen.

Um eine ſolche zu vermeiden, iſt ja die Stiftung nur auf eine be⸗

ſtimmte Zeit gemacht worden, dieſe Zeit hindurch muß ſie unge⸗

ſchmälert gehalten werden.

Ob man einen Zinsfu

5ß zugrunde legen darf, der höher iſt als

v. H., iſt fraglich. Ja, bei der augenblicklichen Tendenz des Zins⸗

ßes muß v. H. als der höchſte in der Berechnung zuläſſige an⸗mmte Zeit gemacht worden, dieſe Zeit hindurch muß ſie Angée⸗
*
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geſehen Man darf ni füihren laſſen durch eit
und gar 4½ erlangt wurden! Steigt der Zinsfu

die der Berechnung zugrunde elegte Höhe, wird das Almoſe
das die Fundation der Kirche (Kirchenfonds) gibt, höhe  5 hat
aber Eemnen Zinsſu zugrunde gelegt der nachher nicht erreicht Wir
⁰ bleibt nicht NuLr ni übrig für die Kirche, ſondern ſie ſetzt
derAuszahlung der Gebühren noch Alſo muß der der Kalkulation
zugrunde gelegte Zinsfuß als Mindeſtzinsfuß angeſehen erd
darf wohl niemals über 3 H Angenommen werden Demn
ergibt bei Emem insfuß von 3 H und Gebührenſum
einſchließlich des Ilmoſens die Kirche) von die mathematiſ

100Errechnung des 11⁰ oder wenn man bei⸗
ſpielsweiſe den etrag 4), welchen die kirchlichen Funktionäre
Gebühren erhalten, ſamt dem, was die Kirche fällt mit M 15

100 1.anſetzt — 500 Der IM BeiPiel mit 15 angeſetz
Betrag echſe bei den verſchiedenen Tten von Stiftungen Meſſen,
Aemtern und hängt ab von der Taxe, die ſeitens der Kirchen
behörde feſtgeſetzt ird Für unſere Unterſuchung Imm
inſoweit Betracht, als von ihm die Errechnung des Stiftun
kapitals abhängt Ganz falſch wäre der umgekehrte Weg
etzt man die Kapitalhöhe feſt, dann ieht man zu, vas aus
dem Kapitalertrag)) machen kann. Da die Stipendientaxe
tativ normiert iſt, mu ſie den Ausgangspunkt bilden Die

*  n,
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faſſung, daß der die kirchlichen Funktionäre entrichtendeBe
als Rente anzuſehen iſt, legt Emͤme andere F nahe Was gef
mit dem Stiftungskapital nach Ablauf der Perſolutionsfriſt?
könnte teſe Frage Ahim löſen, daß das Kapital bis Ende der Pe
ſolutionspflicht aufzubrauchen wäre, daß alſo außer dem Zin
anfall die Kirche alhährlich noch Em Betrag dem 3  8  mapit
abginge, o daß nach Ablauf der Perſolutionszeit das Stiftung
kapital aufgewirtſchaftet waäre Dieſe Rentenrechnung wäre it
Emnme ſogenannte Tilgungsrente (Amortiſation), mathematiſch

＋(u —Formel ausgedrückt: Kaqn —— 3 — 0 (K  — Stiftung
kapital, die Anzahl der Jahre, während deren die Stiftung
perſolvieren iſt, die Gebührenſumme der Funktionäre de

moſen die Kirche der Zinsfaktor 0  100 In dieſem —  alle
braucht bei Perſolutionsdauer von 60  ahren das Stiftun
kapital rund gerechne nuL etwa zwei Drittel des Betrages 8 E⸗
zragen, der benötigt wird, wenn das Kapital unangetaſtet liegen

ird die 1 zur Kapitalertragsſteuer herangezogen, ſo erfo ert
dies auch wiederum Spielraum wiſchen Zinſenanfall und Rentenbetra



68bleibt Solche Arten Stiftungen gibt ES dort, wo der Stifter
etwa einer ank einen Kapitalbetrag übergibt mit der Auflage,
alljährlich Qus dem Ertrag eine Meſſ oder Amt als Manualſtipen⸗
dium halten aAſſen, wobei Stelle des moſen für die Kirche
die Proviſion der M tritt In Amerika iſt dieſe Einrichtung nicht
ſelten, aber auch ſonſtwo ereits finden. Die Rechnungsablage
einer Kirche ird aber die hier zugrunde liegende Verrechnung
ſcheuen und deshalb, weil die jährliche Verrechnung als kompliziert
angeſehen wird, dieſen Modus ablehnen. Wenn aber von dem
Stiftungskapital kein zug alhährlich gemacht werden, alſo das
Kapital unverſehrt erhalten leiben ſoll, ſo mmt das Jahr, von
welchem das Kapital nicht mehr belaſtet iſt, H von welchem
＋ qus dem Zinſenertrag keine Stiftung mehr 3u halten iſt Soll
ann das Kapital einfachhin als Vermö gen der Kirche angeſehen
werden, oder oll EeS eine beſtimmte Verwendung finden? Ha
der Stifter dies bei Errichtung'der Stiftung 3zUm Ausdruck gebracht,
ſo gilt ſein Wille; iſt aber hierüber nichts beſtimmt, ſo fielen zwar
inſen an den Kirchenfon eine ſpezielle Verwendung derſelben
läge aber nicht vor Es önnten ſich alſo Im Eſt der 1 nach
und nach Gelder anhäufen, deren rag keinem beſtimmten
Zweck feſtgelegt iſt Das Kirchenvermögen würde, ohne belaſtet 3u
ſein, mehr und mehr anwachſen und dieſe Theſaurierung könnte
leicht dem Vorwurf ühren, den nan m das Wj  dort von der „toten
Hand“ legt Demgegenüber empfiehlt ES ſich, bei der Errichtung der
Stiftung ereits Vorſorge zu reffen ber das Schickſal des Kapitals,
etwa m der Weiſe, daß nach Ablauf der Perſolutionszeit das Kapital
unter Genehmigung der vorgeſetzten kirchlichen Behörde Bedürf
niſſen der betreffenden Kirche verwendet werden kann. Es gibt
Reparaturen und Unterhaltungen, kleinere und größere Anſchaf
ngen und ähnliches, für die oft die Mittel fehlen, beſonders be
werden müſſen Man enteé beiſpielsweiſe bauliche Reparaturen,
Orgelbau und Orgelerneuerung, Veränderung oder Verbeſſerung
der Glockenanlagen, Anſchaffung von Paramenten und Wäſche
Meßdienerkleidung, Altargeräte, Fahnen, Beleuchtungsweſen, Hei
zung, Ausſchmückung der Kirche und Altäre und vieles andere. Frei
gewordene Stiftungskapitalien önnten hier eine namhafte Bei

bieten Da aber die ninahme ſolcher Kapitalien Qaus dem
Kirchenvermögen auf Schwierigkeiten ſtößt, mu die Möglichkeit
einer derartigen Verwendung bei der Errichtung der Stiftung offen
gehalten werden Die Verwendung Unter dem Titel ⁴53ur erbeſ
ſerung des beweglichen Inventars“, wie ES m einer eutſchen Diözeſe
EI läßt für jeweilige edürfniſſe genügend Spielraum. me
erartige Verwendungsmöglichkeit iſt zudem das Korrelat der be
friſteten ftung. Wenn man nämlich die ftung nur auf eine
beſtimmte Zeit acht und ſie m dieſem Sinne angenommen wird,
muß eigentlich bei der die Handhabe gegeben



werden, aaufGrund deren ſich Emederartige oder 6 che K
verwendung nach dem fixierten Zeitraum rech erti Die
wägung III wiederum afür,, durch Eme Urkunde, der dieſer
edante enthalten iſt, der Stiftung Emne rechtliche Form gebe

Die Feſtſetzung der Gebühren, der Höhe des Kapitals,
Zeitdauer der Perſolution iſt nicht unſere Sache, ondern teh
kirchlichen Autorität Wir Aben nuL verſucht, die theoret
Grundlage erörtern. Wir ſchließen noch als Muſter den Entwurf

„Stiftungsurkunde“
Stiftungsurkunde.

Geſche N.,
Vor dem mitunterzeichneten katholichen Pfarrer erſcheint

heute der unterzeichnete N. N und CLArt
übergebe der katholiſchen Kirche den Betrag von

brten ark,
IIIeeezur Stiftung eines (Jahrgedächtniſſes, Seelenmeſſe)

Die Stiftung ſoll der Pfarr⸗, E3 Filial⸗ Kirche
jährlich tunlichſt EL Monat ENN

gehalten werden, und auf 60  ahre Nach Ablauf dieſer
Zei darf das Kapital unter zenehmigung der oberen Kirchen⸗
behörde Bedürfniſſen der Kirche zur Verbeſſerung des be
weglichen Inventars) verwendet werden

Die ebühren emeſſen ſich nach Verfügung Biſchöflichen
Ordinariates vom Der Reſt des Zinſenertrages

die Hir
Sollten eſe Beſtimmungen nicht genehmigt werden,

ſollte das Kapital ganz oder teilweiſe zur Einziehung gelangen
ſo der Kapitalsbetrag an mich oder geſetzl

FF,
P—  Vrrtreree
—
rrrrreeeerr,
rr——

Erben zurück.
N N., Pfarrer

Die eigenhändige U des beglaubigt:
Das ath Arram

Name.
Die genaue Form derartigen Stiftungserrichtung iſt

lich ebenfalls Sache der kirchlichen Autorität; vorſtehendes iſt
Eemnm Vorſchlag

41
Haben wir vorſtehenden theoretiſch die Geſichtspunkte

örtert, nach denen die Errichtung Stiftungen geſtaltet werde
ſoll, E treten wir I‚ͤM folgenden der  70 näher, was Qus den alt
vorhandenen Stiftungen ird

Es wurde bereits darauf hingewieſen, daß die meiſten Sti
Ungen aus früherer Zeit mit Kapitalien gemacht ſind, die die heute
normierten ebühren nicht mehr tragen. Dieſes Mißverhältnis ha
ſeither chon ſeinen Ausgleich dadurch gefunden, daß durch R
D9§Uktion die Zahl der perſolvierenden ſeitens der berech



18 rchlichen Inſtanz verringert wurd Da heutzutage Aſt all⸗
mein die Gebührenſätze nd dementſprechend auch die Kapi

früher Eme namhofte rhöhung erfahren haben,
ind viele Stiftungen aus CT Zeit, ſelbſt wenn ſie bereits einmal

Reduktionen Unterzogen wurden, nicht mehr ſolvent genug, die
ebühren 3 erbringen. Gerade die Tatſache, daß teſe älteren

Stiftungen V „für immer“ ſind, hedingt die Reduktibn Es wider
richt nämlich der justitia, nicht genügend ertragfähige Stiftungen

fallen 3u laſſen Wenn die E  ng 6  Urückgeht geht die
Verpflichtung zurück ſie rliſcht aber nicht Erſt wenn die eiſtung

llig verſchwindet etwa Eil die Kapitalien aus Emem rechtlich
WIWWWISSIRSSSNSSSlllllle‚‚RR‚‚n.

icht beanſtandenden Grunde nicht mehr vorhanden ind rliſcht
Verpflichtung. Die En Stiftungen fſind auf ewige Zeiten

macht und i dieſem Sinne von der Kirche akzeptiert, alſo eſteht
e Gerechtigkeitspflicht, ſie auf ewige Zeiten perſolvieren, aller

uit der angedeuteten Einſchränkung, daß nicht mehr Ver
ichtung verlangt wird, als die Stiftung Aun Leiſtung erbringt.

Die dogmatiſche und kirchenrechtliche Ette der Reduktion iſt den
olgenden Ausführungen nicht berückſichtigt, vir behandeln die

1, wie man reduziert, die mathematiſche Ralkulation undAEE

rechneriſ ſchen Vorgang, nach denen Eme Reduktion vorgenomme
ird U iſt dies Ene Fir anzfrage, und ＋ Eemne techniſcher N  1  atur

Aus emem gegebenen Kapital fließt als Zinſenertrag Eemne Rente,
apita iſt unveränderlich, die Jente unterliegt den Schwan⸗

ngen, die die Zeitverhältniſſe bedingen und IM Zinsfuß und den
autoritativ feſtgeſetzten Gebühren 2  5  Uum Ausdruck bmmmen. Deshalb

üßte die Regulierung ausgehen von den vorhandenen Kapitalien,
dem ſie die Fra beantwortet Was kann qaus dieſen Kapitalien
erbracht werden? iſt aber auch möglich, den Zinſenertrag zugrunde — eeeeeeeex

—4.

3 egen Auf jeden Fall .—

ſt die Reduktion EnmEe Umrentung be
tehender Renten andere. Dieſe finanzztechniſche Kalkulation iſt

Enme mathematiſche Manipulation. Das „Neue kirchliche Rechtsbuch“
udelt U den CI und 1551 von der Reduktion, die mathe⸗

matiſchen Geſich  Uunkte, unter denen ſie vor ſich geht, nennt ES
31„ ſie eien IM folgenden dargelegt: ————3————“  — —

Kurz angeführt ſei die Möglichkeit, Eene beſtehende, 3u
dotierteStiftung auf den jetzt geltenden Kapitalſtand, den die kirch
iche Stelle beſtimmt, bringen durch Nachſchuß RaMnn KapitalWenn der Stifter oder ſein Rechtsnachf olger nachträ glich

von ihm ereits gegebenen Stiftungsbetrag Emen Zuſchuß
eiſtetbis der Höhe des jetzt angeſetzten Kapitalſtandes, unter⸗

bleibt die Reduktion. Der Stifter kann ogar bei dieſer Nachzahlung
men Willen dahinäußern, daß eme Stiftung von nun an

befriſtete ſein ſoll, Er kann emna ſeine rühere aſſung, m der
EL eme iftung „für immer“ machen vor atte, korrigieren. Da
adurch die Reduktion vermieden ird und da die Kirche keinen



Schad le Eein Voraus
der Stifter El/

ſelSchad
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der Stifter

ö ſel

bſt die Ma

ö mahmne v

ornimmt,

0 nur er ein

früher bekundeten Willen korrigieren kann. Die Rechtsnachf

Nachkommen, Anverwandte des Stifters können zwar eine

zahlunz am Kapital leiſten, damit der heutige Kapitalſtand errei

und ſomit eine Reduktion vermieden werde, ſie können aber nie

durch die Nachzahlung die beſtehende, für immer gemachte Stiftu

in eine befriſtete umwandeln, da h

iezu die Willenserklärung

primären Stifters fehlt.

2. Da die Reduktion b

eſtehender, zu gering dotierter Stiftung

darin beſteht, daß ſeitens der kirchlichen Autorität die Zahl de

perſolvierenden sacra verringert wird, ſo iſt einleuchtend, daß die

Verringerung, Zuſammenlegung, nicht dem Zufall überlaſſen werd

kann, ſie muß geſchehen nach einwandfreien Prinzipien. Es hand

ſich um einen Akt der kirchlichen Jurisdiktion, deshalb wäre

Kirche ſelbſt die berufene Inſtanz, die Prinzipien aufzuſtelle

ſie aber, wenigſtens im „Neuen kirchlichen Rechtsbuch“,

mathematiſche Kalkulation, nach welcher die Umrechnung ſich

zieht, nicht aufgezeigt hat, darf man nicht meinen, man ſolle du

Probieren ein Reſultat erzielen, vielmehr muß, damit der Juris⸗

diktionsakt ein vernünftiger ſei, er eine wiſſenſchaftliche Unterlag

haben, die, ſoweit der modus der Umrechnung in Betracht kommt,

nur die Mathematik biet

en kann. Drei Wege ſind es, die die U

rechnung einſchlagen kann.

a) Man geht aus von

der tatſächlich vorhandenen S

ift 0

kapitalien (Kapitalmethode), oder

b) man nimmt als Ausgangspunkt den Zinſ

enanfall der K

talien (Ertragsmethode), oder

0) man legt zugrunde die tatſächlich von der Kirche au

4

gezohl

Gebührenſumme (Honorarmethode).

Zu a) Man vergleicht die tatſächli

ch vorhandenen Stiftun

kapitalien mit dem jetzt geltenden Stiftungskavital einer F

dation. Hieraus ergibt ſich die Anzahl der sacra, auf die zu redu

zieren iſt. Aus den Akten ſind die Stiftungskapitalien der vor

denen Stiftungen, die der Reduktion unterzogen werden ſolle

eruieren, getrennt nach Meſſen, Aemtern u. ſ. w. Ob dies in a

Fällen möglich iſt iſt zweifelhaft, umal wenn es ſich um ſehr

Stiftungen handelt, oder wenn bereits früher Reduktionen

gefunden haben. Nur wenn feſtſteht, daß bei allen Stiftung en

den bereits reduzierten, der wirkliche Kapitalbetrag feſtgeſtell

iſt dieſer modus einwandfrei. Da dies aber oft nicht mit genüge

Sicherheit feſtzuſtellen iſt — bei bereits reduzierten Stiftunge

vielleicht nicht die Kapitalien der zu einer gemeinſ

chaftlichen Stiftun
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vereinigten angeführt, ſondern nur das Kapital derjenigen,

d

ältere zuſammengebracht ſind —, kann aus dieſer Berechnun

ein Fingerzeig, eine mehr oder minder großedie Ma la  nahme ornimmt, u  da nur ELrSchad
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erſchein

Voraus

der Stifter

ö ſel

bſt die Ma

ö mahmne v

ornimmt,

0 nur er ein

früher bekundeten Willen korrigieren kann. Die Rechtsnachf

Nachkommen, Anverwandte des Stifters können zwar eine

zahlunz am Kapital leiſten, damit der heutige Kapitalſtand errei

und ſomit eine Reduktion vermieden werde, ſie können aber nie

durch die Nachzahlung die beſtehende, für immer gemachte Stiftu

in eine befriſtete umwandeln, da h

iezu die Willenserklärung

primären Stifters fehlt.

2. Da die Reduktion b

eſtehender, zu gering dotierter Stiftung

darin beſteht, daß ſeitens der kirchlichen Autorität die Zahl de

perſolvierenden sacra verringert wird, ſo iſt einleuchtend, daß die

Verringerung, Zuſammenlegung, nicht dem Zufall überlaſſen werd

kann, ſie muß geſchehen nach einwandfreien Prinzipien. Es hand

ſich um einen Akt der kirchlichen Jurisdiktion, deshalb wäre

Kirche ſelbſt die berufene Inſtanz, die Prinzipien aufzuſtelle

ſie aber, wenigſtens im „Neuen kirchlichen Rechtsbuch“,

mathematiſche Kalkulation, nach welcher die Umrechnung ſich

zieht, nicht aufgezeigt hat, darf man nicht meinen, man ſolle du

Probieren ein Reſultat erzielen, vielmehr muß, damit der Juris⸗

diktionsakt ein vernünftiger ſei, er eine wiſſenſchaftliche Unterlag

haben, die, ſoweit der modus der Umrechnung in Betracht kommt,

nur die Mathematik biet

en kann. Drei Wege ſind es, die die U

rechnung einſchlagen kann.

a) Man geht aus von

der tatſächlich vorhandenen S

ift 0

kapitalien (Kapitalmethode), oder

b) man nimmt als Ausgangspunkt den Zinſ

enanfall der K

talien (Ertragsmethode), oder

0) man legt zugrunde die tatſächlich von der Kirche au

4

gezohl

Gebührenſumme (Honorarmethode).

Zu a) Man vergleicht die tatſächli

ch vorhandenen Stiftun

kapitalien mit dem jetzt geltenden Stiftungskavital einer F

dation. Hieraus ergibt ſich die Anzahl der sacra, auf die zu redu

zieren iſt. Aus den Akten ſind die Stiftungskapitalien der vor

denen Stiftungen, die der Reduktion unterzogen werden ſolle

eruieren, getrennt nach Meſſen, Aemtern u. ſ. w. Ob dies in a

Fällen möglich iſt iſt zweifelhaft, umal wenn es ſich um ſehr

Stiftungen handelt, oder wenn bereits früher Reduktionen

gefunden haben. Nur wenn feſtſteht, daß bei allen Stiftung en

den bereits reduzierten, der wirkliche Kapitalbetrag feſtgeſtell

iſt dieſer modus einwandfrei. Da dies aber oft nicht mit genüge

Sicherheit feſtzuſtellen iſt — bei bereits reduzierten Stiftunge

vielleicht nicht die Kapitalien der zu einer gemeinſ

chaftlichen Stiftun

65

vereinigten angeführt, ſondern nur das Kapital derjenigen,

d

ältere zuſammengebracht ſind —, kann aus dieſer Berechnun

ein Fingerzeig, eine mehr oder minder großeein
früher bekundeten Willen korrigieren kann. Die Rechtsnachf
Nachkommen, Anverwandte de Stifters können 5  war eine
zahlun) QAmn Kapital leiſten, damit der heutige Kapitalſtand CI
und ſomi eine Reduktion vermieden erde, ſie können aber NI
durch die Nachzahlung die beſtehende, für immer gemachte Stiftu
In eine efriſtete umwandeln, da hiezu die Willenserklärungprimären El

Da die N  1  eduktion eſtehender, gering dotierter Stiftung
darin beſteht, daß eitens der kirchlichen Autorität Tie Zahl de
perſolvierenden SACTa verringert wird, ſo iſt einleuchtend, daß die
Verringerung, Zuſammenlegung, nicht dem Zufall iberlaſſen werd
kann, muß geſchehen nach einwandfreien Prinzipien. Es handſich Am einen Akt der 3 Jurisdiktion, eshalb waäre
Kirche ſelbſt die berufene Inſtanz, die Prinzipien aufzuſtelle
ſie aber, wenigſtens IM „Neuen kirchlichen Rechtsbuch“,
mathematiſche Kalkulation, nach welcher die Umrechnung ſich
zieht, nicht aufgezeigt hat, darf nicht meinen, man du
Probieren Eein Reſultat erzielen, vielmehr muß, amit der Juris⸗
di

＋

tionsakt Emn vernünftiger ſei, EL eine wiſſenſchaftliche Unter
haben, die, ſoweit der modus der Umrechnung m Betracht kommt

die Mathematil bietEn kann Drei Wege ſind Es, die die U
rechnung einſchlagen kann.

a Man geht QAus von dei tatſächlich vorhandenen tiftu 9
kapitalien (Kapitalmethode), oder

nimmt als Ausgangspunkt den Zinfcnanfa der
alien (Ertragsmethode), oder

C) legt zugrunde die tatſächlich von der Kirche ausgezohlGebührenſumme (Honorarmethode).
Zu (an vergleicht die tatſächlich vorhandenen Stiftun

kapitalien mit dem jetzt geltenden Stiftungskavital einer
dation Hieraus ergibt ſich die Anzahl der SGdCTà. auf die edu
zieren iſt Aus den En ſind die Stiftungskapitalien der vor
denen Stiftungen, die der Reduktion unterzogen werden
eruieren, getrenn nach Meſſen, Aemtern U dles m
Fällen möglich iſt iſt zweifelhaft, zumal es ſich um ſehr
Stiftungen handelt, oder pvenn bereits Reduktionen
gefunden haben Ur eſtſteht daß bei allen Stiftung en
den ereits reduzierten, der wirkliche Kapitalbetrag feſtgeſtell
iſt dieſer modus einwandfrei. Da dies aber oft nicht mit gen 9e
Sicherheit feſtzuſtellen 1—

ſt bei ereits reduzierten Stiftunge
vielleicht nicht die Kapitalien der 3 einer gemeinſfchaftlichen Stiftun
vereinigten angeführt, ſondern nuLr das Kapital derjenigen,
ältere zuſammengebracht ind kann aus dieſer Berechnun
ein Fingerzeig, eine mehr oder minder Wahrſcheinlichkeit



E alſo EIn Näherungswert gefundenwerden. Selbſtver⸗
* dlich ind die Kapitalien rennennach der Art der einzelnen
7 Kapitalien der ſtillen Meſſen, Kapitalien der Aemteru

man die Kapitalſummen durch das euté geltende Kapital
Eer Meſſe (be  —  0  wů eines Amtes), ſE ergibt ſich die Anzahl der Meſſen

Aemter) auf die reduzieren iſt Bezeichnet man, Un En S Em

erhalten, die vorhandene Kapitalſumme dder ſeitherigen Stiftungen
ſtiller ſſen mit da heutige Stiftungskapital ſtillen Meſſe
mit 8, o entſteht die Formel:

II geſuchte Zahl der sacra) (1)
Analog lautet die Formel für Aemter

111 (2)
brausgeſe iſt dabei aber, wa WDIT nochmols betonen, daß

die wirklichen Stiftungskapitalien einwandfrei feſtgefſtellt ſind Stif⸗
Aungen, deren Kapitalien nicht unter dem eutigen Satz liegen,
ſcheiden bei der Reduktion dus

Wir laſſ uns bei dieſe Art der Reduktionsmöglichkeit von der
Auffaſſung leiten, daß die Art des SSCruII auch bei der Reduktion
ewahrt bleibt, daß alſo HMemter N  mMer wieder ! Aemter reduziert

werden, nich Ctwa Qus Aemtern ſtille M

(Ee

ſſen verden Der Etztere
edanke, die Reduktion ſozuſagen umgehen, indem mMan geſtiftete

Aemter, deren Kapitalien hinter dem heutigen Stand zurückſtehen,
ſtille Y

X

(E

ſſen perſolvieren läßt, hat ET Beſtechende Wir

thenaber guf dem Standpunkt, daß das SaCTUIN den Charakter,
der Stifter bei der Stiftung hatt  8  5 5 chalten muß Nach dem

len des Stifters waren bei Stiftung 118834 Egntata
Requiem Uunter den Gebühren auch für den Organiſten;
Umwandlung Ene Meſſe entfielen dieſe, ES könnte ogar
all eintreten, daß, da die zebühren des Zelebranten, Mesner

W., wie ſie für Ene Meſſe normiert ſind, vielleicht höher ind
die Zinſen des Fundationskapitals En Amtsſtiftung,
entfallenden Ebühren des Organiſten unter Zelebrant .

geteilt werden Zudem wird bei Umwandlung von Stiftungen g9e⸗
ungener Aemter ſtille Meſſen keine Verringerung der Anzahl
der SACTa erreicht. Alſo leihe auch bei der Reduktion die Art des
AaCrU gewahrt 2  en Wir noch UL Erläuterung des Ganzen

ächliche Zahlen emn Die Kirche N beſitzt alte Meßſtiftungen,
mit 415 M Kapital das heutige Stiftungskapital Emer

Meſſe ſei 200 6.ebenſo beſitzt ſie 69 Seelenämter nit zuſammen
695 M.; das heutige Stiftungskapital betrage 400 Me Nach
rmel (1 ergibt ſich

alſo 4¹⁵

200

—.— 2 Meſſ



nach Formel 10.6951alſ 400 26.75, rund 27 Hernter
Betragen der Gebühren Ur eine Me

ſe. (GeiſtlichE, Mesner, Meß
diener) 5 M., eines mite einſchließlich Organiſten und Kal
kanten M., ſo ergäbe das Stiftungskapital der Meſen AIn Zinſ
M 12.45, für die zwei reduzierten Meſſen ind verausgaben

M., M 2.45 erbleiben der Kirche. Das Stiftungskapital der
Aemter ergibt Zinſen, die reduzierten Aemter ver⸗
langen 243 M Gebühren, alf bleiben 77.86 M für die Fir

an aber die Aemter in ebenſoviele Meſſ umwandeln,
E zeig ſich, daß EL die Kapitalien noch die Zinſ Afur reichen;

695
denn Qus dem Stiftungsbetrag önnten nUlL 200 5 Meſf
ſich ergeben, während die Gebühren für 69 Meſſ 345 Mé betragen,
das Kapital aber nur M Zinf erbringt, die Kirche hättealſo ogar noch Schaden

enertrag der vorhandenen KapZu Man ſtellt den Zinf
talien un Beziehung der ebührenſumme einer immerwährenden
Stiftung Die Kapitalien der geſtifteten Meſſen ertragen ＋

—

0100

Zinſen, die Geſamtgebühren aller Gebührenempfänger ſei
alſo en die Formel

100 Meſſen), e3w 100 111 (Aemter).
Selbſt wenn die wiederholt ngenommenée Vorausſetzung zutr

dfrei feſtgeſtellt waäredaß nämlich die Stiftungskapitalien emwan
muß, nicht nUuL beim Einſetzen von. Zahlen, ſondern auch theoretII—

Methode a) der 61  allem nderes Ergebnis erſcheinen als dies
iſt Faſſen wir Ofort das Beiſpiel 10 unter der
obigen Zahlen ergibt ſich für die Meſſen:

415 2.49, alſo 0  3u reduzieren auf zwei Meſſen:100
für Aemter

100 . 9 35.65, alſo 3u reduzieren auf 36 Aemter
oben ergaben ſich Ur Aemter! Auch bei den Meſſ hätte ſich
eine größere Differenz ergeben, wenn die Kapitalien und die nza
der vorhandenen Meßſtiftungen größer geweſen waren Wie erklär
ſich die Differenz? Zwei Gründe laſſen ſich fur anführen: einma

nahaben ſich Stiftungskapital und Gebühren nicht proportio
entwickelt, man kann agen, daß das Stiftungskapital progre—.
raſcher und gewachſen iſt, als Ee Gebühren geſtiegen ind
Da aber mn0 a) nach Kapitalien gemeſſen wurde, währen



die Gebu ren als Maßſta IWMn mu nis
b) gr⁰ er ein, mehr SaCra ergeben. Darrr,  un aber iſt einegel  GrößeMethode nicht berückſichtigt, die m a) mitgerechnet iſt der
etrag, der die Kirche Bei der Statuierung des Kapitalst dieſer ideell m Rechnung geſtellt, inſofern, als nämlich der Ge
nke beſtand, daß außer den Gebühren auch noch etwa  8 für die
rche übrig bleiben ſoll; m Methode ſind Ur die Gebührenberückſichtigt, die An die Funktionäre gelangen. Es müßte der Vol
ndigkeit halber eigentlich 3u dieſem Betrag noch der Betrag hinzu,der an die Kirche fallen ſoll, daß alſo die Größe Oher waäreetho

b) die Gebühren als Maßſta

im

mu

＋

nis

b) grö

er ſein, d. h. mehr sacra ergeben. Da

nn aber iſt eine

öße

Methode b) nicht berückſichtigt, die in a) mitgerechnet iſt: der

etrag, der an die Kirche fällt. Bei der Statuierung des Kapitals

t dieſer ideell in Rechnung geſtellt, inſofern, als nämlich der Ge⸗

nke beſtand, daß außer den Gebühren auch noch etwas für die

rche übrig bleiben ſoll, in Methode b) ſind nur die Gebühren

berückſichtigt, die an die Funktionäre gelangen. Es müßte der Voll⸗

ndigkeit halber eigentlich zu dieſem Betrag noch der Betrag hinzu,

der an die Kirche fallen ſoll, ſo daß alſo die Größe g höher wäre

als Formel und Beiſpiel ſie annehmen. Iſt der Anteil der Kirche

beſtimmt, dann kann man g um dieſen Betrag erhöhen, beſteht er

aber in dem Mehrertrag der Kapitalien an Zinſen, ſo iſt er ungewiß

und ſchwankend; er muß rechneriſch vernachläſſigt werden, was

er zu einem Reſultat führt, das nicht als einwand

frei bezeichnet

werden kann. Man laſſe alſo die Methode b) fallen.

Zu e) Eine Methode, die als die ſicherſte bezeichnet werden

muß, iſt diejenige, die baſiert auf der Vergütung, die ſeitens der

Kirche faktiſch für die Stiftungen geleiſtet wird. Der Betrag, den

die Kirche an die Funktionäre auszahlt, hat ſich im Laufe der Zeit

gebildet und iſt durch jede Neuſtiftung gewachſen. Wenn oben der

Befürchtung Raum gegeben wurde, daß bei den älteren Stiftungen

der bei bereits ſchon einmal reduzierten ſich die genauen Fundations⸗

apitalien nicht eruieren laſſen, ſo iſt eine ähnliche Gefahr bei dieſem

etrag nicht möglich. Dieſer Betrag nimmt wohl durch hinzuge⸗

mmene Stiftungen zu, aber niemals ab, er enthält die Gebühren

aller Stiftungen, allerdings in dem Maße, wie ſie bei Errichtung

oder früherer Reduzierung geltend waren.

Der Gedankengang der Kalkulation iſt folgender: Der tat⸗

ſächlich als Vergütung von der Kirche entrichtete Betrag wird in

Beziehung geſetzt zu dem Betrag, der zur Auszahlung gelangen

ßte, wenn die vorhandene Zahl der Stiftungen nach dem heutigen

ebührenſatz honoriert würde. Erſteren, der ja auch nach der Re⸗

duktion erhalten bleibt, bezeichnen wir mit wirklichem Stiftungs⸗

onorar (H), letzteren, der tatſächlich nicht beſteht, ſondern nur fin⸗

t wird, mit ideellem Stiftungshonorar (h). In obigem Beiſpiel

nahmen wir an, die betreffende Kirche beſäße 5 Meßſtiftungen und

69 Aemterſtiftungen, für dieſe 74 sacra kommt ein gewiſſer Betrag

either tatſächlich zur Verausgabung (wirkliches Stiftungshonorar E),

wenn der heutige Gebührenanſatz bezahlt würde, müßte dieſer

Honorarbetrag 55 ⸗ 25 M. für Meſſen und 69. 9 M. = 621 M.,

ſammen 646 M. betragen (ideelles Stiftungshonorar h). Während

die Anzahl der wirklich vorhandenen Stiftungen (2) eine aus⸗

zuzahlende Gebührenſumme von 646 M. erforderte, entſpricht

dem tatſächlich zur —..——n gelangenden 563W (H) dieFormel und Beiſpiel ſié annehmen. ſt der Anteil der Kirchebeſtimmt, dann kann man um dieſen Betrag erhöhen, eſteht EL
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Methode b) nicht berückſichtigt, die in a) mitgerechnet iſt: der

etrag, der an die Kirche fällt. Bei der Statuierung des Kapitals

t dieſer ideell in Rechnung geſtellt, inſofern, als nämlich der Ge⸗

nke beſtand, daß außer den Gebühren auch noch etwas für die

rche übrig bleiben ſoll, in Methode b) ſind nur die Gebühren

berückſichtigt, die an die Funktionäre gelangen. Es müßte der Voll⸗

ndigkeit halber eigentlich zu dieſem Betrag noch der Betrag hinzu,

der an die Kirche fallen ſoll, ſo daß alſo die Größe g höher wäre

als Formel und Beiſpiel ſie annehmen. Iſt der Anteil der Kirche

beſtimmt, dann kann man g um dieſen Betrag erhöhen, beſteht er

aber in dem Mehrertrag der Kapitalien an Zinſen, ſo iſt er ungewiß

und ſchwankend; er muß rechneriſch vernachläſſigt werden, was

er zu einem Reſultat führt, das nicht als einwand

frei bezeichnet

werden kann. Man laſſe alſo die Methode b) fallen.

Zu e) Eine Methode, die als die ſicherſte bezeichnet werden

muß, iſt diejenige, die baſiert auf der Vergütung, die ſeitens der

Kirche faktiſch für die Stiftungen geleiſtet wird. Der Betrag, den

die Kirche an die Funktionäre auszahlt, hat ſich im Laufe der Zeit

gebildet und iſt durch jede Neuſtiftung gewachſen. Wenn oben der

Befürchtung Raum gegeben wurde, daß bei den älteren Stiftungen

der bei bereits ſchon einmal reduzierten ſich die genauen Fundations⸗

apitalien nicht eruieren laſſen, ſo iſt eine ähnliche Gefahr bei dieſem

etrag nicht möglich. Dieſer Betrag nimmt wohl durch hinzuge⸗

mmene Stiftungen zu, aber niemals ab, er enthält die Gebühren

aller Stiftungen, allerdings in dem Maße, wie ſie bei Errichtung

oder früherer Reduzierung geltend waren.

Der Gedankengang der Kalkulation iſt folgender: Der tat⸗

ſächlich als Vergütung von der Kirche entrichtete Betrag wird in

Beziehung geſetzt zu dem Betrag, der zur Auszahlung gelangen

ßte, wenn die vorhandene Zahl der Stiftungen nach dem heutigen

ebührenſatz honoriert würde. Erſteren, der ja auch nach der Re⸗

duktion erhalten bleibt, bezeichnen wir mit wirklichem Stiftungs⸗

onorar (H), letzteren, der tatſächlich nicht beſteht, ſondern nur fin⸗

t wird, mit ideellem Stiftungshonorar (h). In obigem Beiſpiel

nahmen wir an, die betreffende Kirche beſäße 5 Meßſtiftungen und

69 Aemterſtiftungen, für dieſe 74 sacra kommt ein gewiſſer Betrag

either tatſächlich zur Verausgabung (wirkliches Stiftungshonorar E),

wenn der heutige Gebührenanſatz bezahlt würde, müßte dieſer

Honorarbetrag 55 ⸗ 25 M. für Meſſen und 69. 9 M. = 621 M.,

ſammen 646 M. betragen (ideelles Stiftungshonorar h). Während

die Anzahl der wirklich vorhandenen Stiftungen (2) eine aus⸗

zuzahlende Gebührenſumme von 646 M. erforderte, entſpricht

dem tatſächlich zur —..——n gelangenden 563W (H) dieE tatſächli zur Auszahlung gelangenden 550 (H) die
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Wie rklärt ſich hier die Erſcheinung, daß das Ergebnis

dem von Methode a nicht übereinſtimmt? Es müßten doch Elge
lich die Reſultate alle drei Methoden aſt übereinſtimmen, da 1
der drei Rechnungsmethoden methodiſch einwandfrei iſt (bei
der gemachten Einſchränkung). Die Verſſchiedenheit kann ihren
nur haben der Unzuverläſſigkeit der Unterlagen, die der Be
nung zugrunde liegen; und gerade dieſe Differenz erläu:
aben wir Uuns nicht darauf beſchränkt die Methoden allgem
brm durch Formeln darzulegen, ſondern Aben praktiſche Za
eiſpiele eingeführt, und 6  war nicht fingierte. Methode
von vornherein ausſcheiden, da ſie Eene Größe Unberückſichtigt
laſſen hat, nämlich den Betrag, der aus jeder Fundation dem Kire

beon zugute kommen ſollte. wiſchen Methode nd
die Differenz darin begründet daß 0  n iſt
Gebührenquelle c) dagegen von tatſã

en Geb
betrag. In hat die Frage geſte Was läßt ſich aus
vorhandenen Kapitalien machen? C) aQautete die Frage: —
ich aus den wirklich gezahlten ebühren machen? Die
kapitalien ſind angenommen als Emn Betrag, den man m.
Einzelbeträge (Normalſätze Stiftung nach heutiger
höhe) teilte; die tatſächlichen Gebühren haben IM Quſfe der
die jetzige Höhe erreicht, indem ſie die Gebühren nach ihrem
eiligen an PEeI additionem :I ſich aufnahm Gebühren, W

verſchiedenen Zeiten nicht gleich waren SOte ſtellen zudem e
Betrog dar der ſeiner Entwicklung Emen anderen Zinsſa
Eemn anderes Stiftungskapital vorausſetzt, als E8 eute der Fal
Es iſt Un nicht von Belang, bb die DifferenzIM Endreſulta
ihre Aufklärung findet, man muß ſich aber entſchließen, nach
Methode man die Reduktion vornehmen will, welcher
größere munelre Berechtigung zuerkennt.

Zweifellos muß der Kapitalmethode der Vorzug 8  3  Uer
werden 2

＋

Wenn alſo von allen, auch den älteſten Stiftungen,



on ſolchen, die ereits fräher einmal eite Reduktion erfahren haben,die genauen Kapitalien ékannt ſind, wobei ogar ſolche Kapitalien,
die dem heutigen an entſprechen, auszuſchalten ſind, eil ſie
nicht in die Reduktion einbezogen werden dürfen, wobei bei et⸗
waigen früheren eduktionen auch die Kapitalien von miteinander
vereinigten, „zuſammengelegten“ Stiftungen eruiert wurden, nicht
etwãI das Kapital derjenigen, mit der eine oder mehrere andere
vereinigt ſind, dann darf uLr nach Methode reduziert werden,
weil die Kapitalien naßgeh end ſein müſſen Es ird aber nuLr wenige
Fälle geben, wo die angeführten Vorausſetzungen zutreffen, D9a6
eim lick in die teren Stiftungstabellen zeigt Bei manchen En
Stiftungen iſt überhaupt nicht bekannt, wie hoch das Kapital iſt,

El anderen, denen man anſieht, daß Ee3 vereinigte Stiftungen ſind,1RD nicht Allé Kapitalien der zuſammengelegten Stiftungen (kannt
kann Methode à), ˙ einwandfrei ſie u ſich theoretiſch iſt, nur

ein relativer Wert für die praktif ch Anwendung zuerkannt werden
——  ollte E5 aber möglich ſein, die Kapitalien m Vollſtändigkeit ein⸗
wandfrei feſtzuſtellen, ſo verdient Methode entſchieden den Vor
3u Führt gar eine Kirche m ihrer Rechnung die Stiftungskapi⸗
talien al ſelbſtändigen Titel auf, ſo iſt dieſer L  4 allein maß⸗
gebend, natürlich ind die Kapitalbeträge, die nicht Unter dem eutigen
Satz ſtehen, auszuſcheiden.

Methode 525 hat ebenfalls ihre Berechtigung; NMar wende ſie
an, wenn Methode Qus den angeführten Gründen nicht abſolut
zuverläſſig iſt Sie —.

ſt nicht  7 nur theoretiſch mn mathematiſcher Den
kungsweiſe einwandfrei, ondern auch 1 angewendet liefert1E ein korrektes Ergebnis. Das wirkliche Stiftungshonorar, wie Es
tatſächlich 3L Verausgabung elangt, iſt kein durch irgend welche

Ufälligkeiten entſtandener Betrag, ſondern iſt die Summe der
wirklichen Gebühren der einzelnen Stiftungen, die atſã vor⸗
handen ſind; hat éhen jedesmal, wenn eine Eeue iftunggemacht Urde, da5 ſeitherige Stiftungshonorar den Gebühren⸗
betrag der Stiftung erhöht, iſt alſo berechtigtz aus dieſemGeſamtbetrag errechnen, Eviele Stiftungen nun nach dem
heutigen Gebührenſatz gehalten werden ſollen Gerade ES ſich
AUm die Geſamtſumme wirklicher Stiftungsſtipendien handelt, kann
man dieſe Kalkulation nicht anfechten. ibt jemand eine be
ſtimmte Summe als Manualſtipendium, damit Afur heilige Meſſengehalten werden, nennt aber nicht die V nzal x der heiligen Meſſenverfährt man 10 nach demſelben Gedanken

XXV Zwei Auffaſſungen, auf die wir im Studium der ganzen Fragegeſtoßen ſind, wollen wir noch anführen, Ohne ſie aber uns eigenu machen. Ein Kirchenrechtler ertrat die Auffaſſung, daß ES vom
juriſtiſchen Standpunkt bh zuläſſig ſei, ganz alte Stiftungen ein⸗ach fallen Aſſen und ſie unter dem Begriff fundatores
zuſammenzufaſſen (ſiehe unten) Es könne nämlich die Auffaſſung



des Stifters nicht geweſen ſein, daßſeine Stiftung rhunde
lang gehalten werde, wenn nicht Eem Fundationskapital zugrund
gelegt ſei, das noch Jahrhunderten 0l8 genügend betrachte
werden kann. Wir fan den auch eine Verquickung unſerer M

ämlich reduziert nach Methode ),0  E a und 0 Es wurde
der Qus den Kapitalien eechneten Anzahl der nunmehr al
tenden Stiftungen Urde der heutige Gebührenbetrag berechne

mmeée (wirklichesund dieſer von der ſeitherigen Geſamtgebühren
Stiftungshonorar oben abgezählt. Den noch vorhandenen Reſt
teilte mioan dann auf nach 3 m einige die noch ge
halten werden „könnten“. Dieſe Art, die weniger eine treng mathe

che Halkulation zugrunde legt als vielmehr emn Reſultat durchmatif
Probieren findet, erkennt der Kapitalmethode zwar da erſte, abe
nicht einzige H 3u, rkennt ihr eſu

0 nicht voll 0 nimmt

ſie als alleindeshalb die Honorarmethode Hilfe, ohne aber auch
maßgebend Erdchten; eide Methoden ſind aher keine gegen

ondern m ſich gut begründete ſelbſtändige Me—7 eitige Ergänzung, —
thoden: können wohl zum Vergle Uuntereinander dienen, Arſe
aber nicht, zumal nicht teilweiſe, ineinander emiſcht werden

m  7 das ſiMan kann auf dieſe Weiſe einem Ergebnis
praktiſch nicht übel ausnimmt, aber nicht wiſſenſchaftlich genannt

Grunwerden kann. , de genommen iſt, vielleicht ungeahndeder Methode 60 die ausſchlaggebende Bedeutung zugewieſen,
der gefundene Reſt ſtützen ſidie vorgenommene Subtraktion und

auf das .wirkliche Stiftungs＋4

honorar ES iſt alſo lediglich eim Umwe
ſultat zuſtrebgemach  t  * während unſere Methode C) direkt dem Re

Da nach ſtattgefundener Reduktion eine Anzahl Stiftunger
ereinigt wurden, ſcheinbar vnämlich diejenigen, die mit anderen

inden, ird ihr Recht gewahrt, ind auch für dieſe nicht meh
benannten Intentionen appliziert wird, was M m die Forme

Itate fundatorufaßt PTO O0mnibus fundatoribus oder DrO univers
Dieſ Intention iſt bei EN die für vereinigte iftungs

achen. ies des näheren darzmeinungen gehalten werden,
legen geht ber den Gegenſtand unſerer lrbeit hinaus, die
mit dem modus nach dem eine Reduktion vor ich geh

Paſtoral⸗Fülle.
(Schadenerſatz vegen alſchen Zeugniſſes vor Gericht.) „E

Bauer leiht ſeinem verheirateten Bruder 4000 ark, ohne Afür  1
Ausſtellung eines Schuldſcheines verlangen. Bevor noch der
ner die geliehene Summe zurückerſtatten konnte ſtirbt EL eines Anvo
hergeſehenen Todes Seine Frau verweigert die Anerkennung und Rück
zahlung der Schuld therHannes. Der Gläubiger ſtre


